
Gemeinde Wikon

Urnenbüro

Ergebnis der kommunalen Volksabstimmung vom 30. November 2025 Gesamtrevision der Ortsplanung

Stimmberechtigte 964 abgegebene Stimmrechtsausweise 492
davon brieflich 492 (100 %)
davon an der Urne 0 (0 %)

Vorlage Stimmbeteiligung abgegebene

Stimmen

leer ungültig gültig JA /

Hauptfrage 1

NEIN /

Hauptfrage 2

Ohne

Antwort

Urnenabstimmung
über die

Gesamtrevision der
Ortsplanung Wikon

51,05 % 492 5 7 480

Hauptfrage 1 480 248 52.1 % 228 47.9 % 4
_
Hauptfrage 2 480 250 53.1 % 221 46.9 % 9

Stichfrage 244 56.1 % 191 43.9 % 45

Beide Hauptfragen wurden angenommen - bei Annahme beider Vorlagen entscheidet die Stichfrage über das in Kraft treten der Vorlage.
Bei der Stichfrage erhält die Hauptfrage 1 mit 56.1 % mehr Zustimmung als die Hauptfrage 2 mit 43.9 %.



Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§160 Stimmrechtsgesetz) ist innerhalb von 10 Tagen schriftlich beim Regierungsrat des Kantons Luzern
einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhalts enthalten.

Die Unterzeichnenden bestätigen, dass die vorstehenden Angaben den vom Wahlbüro ermittelten Resultaten entsprechen.
Wikon, 30. November 2025

Urnenbüro Präsidium:

Urnenbüro Mitglieder:


